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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Alles im Griff
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druck-
und Merchandisingerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige
Online-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekommu-
nikations- und sonstige Dienstleistungen (einschließlich UMS,
SMS, WAP).

RAe Unverzagt - von Have,
Monbijouplatz 2, 10178 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Tele 5
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GET ON AIR GmbH,
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für eine(n) Mandantin/Mandanten

euro talents
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-
Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für
sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Bücher, sowie Printmedien und
Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen und Dienstleistun-
gen aller Art.

RA Norbert Dzierzenga,
Eifelstraße 29, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

SINSHEIM aktuell
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, für alle
Druckerzeugnisse, alle Medien und elektronische Medien
einschließlich Multimedia Anwendungen (Online- und Offline-
Dienste).

RUNDBLICK DRUCK & MEDIEN,
Seelachstraße 2, 74177 Bad Friedrichshall

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Promax
Prominentenaktienindex

in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen
für Druckwerke, für Ton-, Bild-, Datenträger, elektronische Me-
dien (einschließlich Rundfunk, Multimedia-Produkte, Tele- und
Mediendienste) sowie für alle sonstigen Medien.

RAe Romatka & Collegen, Dr. Gero Himmelsbach,
Tengstraße 45, 80796 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

real sex world
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

FCR Beratungs GmbH,
Schaartor 1, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Essener Branchen
Die Essener Branchen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Blümig, Degenhof, Guntsche GbR,
Goebenstraße 8, 45139 Essen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

FASZINATION ENERGIE
FASZINATION ENERGIETECHNIK
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

energy press Gerhard Vogel,
Hunnenstraße 33, 86343 Königsbrunn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Luder Agentur
Luder Uni
Luder College
Luder Akademie
Luder Academy
Luder Agency

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

FCR Beratungs GmbH,
Schaartor 1, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

the ten tenors
one is not enough
Avalon - Wunder sind möglich
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Printme-
dien, Film, Funk, Fernsehen, sonstige elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, ON-LINE-Dienste, Tonträgerpromotion
und Merchandising sowie öffentliche Veranstaltungen.

Koch Classics GmbH,
Lochhamer Straße 9 (Martinsried),
82152 Planegg/München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

JACK-POINT-JACK
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel
für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonsti-
ge elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließ-
lich Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form,
Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie Do-
main-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Kornmeier Rechtsanwälte,
Wolfsgangstraße 83, 60322 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

"Topstars 2002" oder
"Topstars - Die Erste"

"Topstars 2002" oder
"Topstars - Die Zweite"

"Topstars 2002" oder
"Topstars - Die Dritte"

"Topstars 2002" oder
"Topstars - Die Vierte"

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen mit Zusätzen und mit allen Unter-
titeln für Ton- und Bildtonträger aller Arten.

RAe Hoge, Rollinger, Schulz,
Alsterufer 34, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

red.web.
web.red.

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Abwandlungen
für Druckerei-, Medien- und Softwareerzeugnisse aller Art (ins-
besondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
elektronische Verlagssysteme und entsprechende Software),
für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke.

Mittelrhein-Verlag GmbH,
August-Horch-Straße 28, 56070 Koblenz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Sofa - Helden
Lügen lohnt sich

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Titelkombinationen und
Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere Hörfunk,
Film, Fernsehen und sonstige elektronische und digitale Medien
und Netzwerke einschl. Off-line und On-line-Dienste, sonstige
audiovisuelle Medien, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Lite-
ratur- und Druckerzeugnisse aller Art.

RA Wolfgang F. Höppner,
Grabengasse 11-13, 50679 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Abenteuer Familie
Abenteuer Familie und Kinder
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TSH GmbH,
Malteserstraße 37 b, 53639 Königswinter

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

OVERDRIVE
in allen Schreibweisen, Schrift- und Darstellungsformen, Wort-
verbindungen und Titelkombinationen für Rundfunk- und Fern-
sehsendungen, Veranstaltungen, Printmedien sowie sonstige
elektronische, digitale und audiovisuelle Medien, Onlineservi-
ces, Bild-, Ton- und Bild/Tonträger aller Art sowie Tonträgerpro-
motion und Merchandisingerzeugnisse.

VIVA Fernsehen GmbH,
Im Mediapark 7, 50670 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

CHRISTUSKOMMANDO
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ventana Film- und Fernseh-
produktionsgesellschaft mbH,
Muskauer Straße 24, 10997 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Suppliers for Buyers
Investitionskonferenz

Fußballweltmeisterschaft 2006
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und für alle
Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software, Datenban-
ken, Online-Dienste, Fernsehen, Film und Hörfunk.

HERTIN Anwaltssozietät,
Kurfürstendamm 54 / 55, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

AUSZEIT
in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten zur Verwendung
für, Film, Funk, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
Printmedien, sonstige elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, Online-Dienste, Promotion, Merchandising und öf-
fentliche Veranstaltungen.

RAe SCHOEPE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Foreign Affairs
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und
Schriftarten in allen Medien, insbesondere elektronische und
digitale Medien, Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Netz-
werke, insbesondere CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dien-
ste sowie sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art.

RA Wolfgang Naegele,
Ballindamm 35, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

EDITION BERLINER MUSENKINDER
musenkinder
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Tonträger,
Bildtonträger, einschließlich Werbung.

duo-phon records Alfred Wagner,
Eislebener Straße 4, 10789 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Verdammte Gefühle
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Jägerstraße 32, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Making of ...!
Corporate Video & Broadcast

Making of ...! CVB
in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen und Schriftarten, Titelkombinationen und Darstellungsfor-
men für Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Medien,
Netzwerke, insbesondere off-line- und on-line-Dienste, Internet-
Portale und sonstige on-line-Medien.

RAe KPMG Treuhand Beiten Burkhardt GmbH,
Leopoldstraße 236, 80807 München

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Unser täglich Brot
Alte Bauernrezepte
Kulinarisches Lexikon

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen,
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Soft-
ware-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und
digitale Medien, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offline- und
Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bayerischer Rundfunk,
Anstalt des öffentlichen Rechts,
Rundfunkplatz 1, 80300 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Die Abenteuer des Werner Hasenstolz
- Die Record Company

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Kombinationen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, Schriftarten und mit Zusätzen für alle
Medien einschließlich Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fern-
sehen, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien sowie Netzwerke, Offline- und Online-Dienste, sonstige
Medien und öffentliche Veranstaltungen.

Kornmeier Rechtsanwälte,
Benesisstraße 8-12, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

WOX - World of xbox

xtrix
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offline- und
Onlinedienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Inter-
net) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
UMS, SMS, WAP).

Kanzlei Prof. Schweizer,
Arabellastraße 21, 81925 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Santa Claudia
True Visions - Den Tod vor Augen
No risk, no love
Kein Mann für eine Nummer
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

MUSICA @ ITALIA
ITALIA @ MUSICA

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen, Titelkombinationen und Schriftar-
ten für alle Medienerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, Softwareerzeugnisse, Printme-
dien, Bühnenwerke, Konzertprogramme und -veranstaltungen,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Offline- und
Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAe Sasse & Rossbach,
Herzogstraße 5 a, 80803 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Crime
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wort-
verbindungen, Kombinationen und Abwandlungen für alle Me-
dien, insbesondere Druckererzeugnisse,Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, einschließlich Offline- und Online-Dienste
und sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller
Art sowie Merchandising in jeglicher Form.

RAin Kristina Mueller-Stöfen,
Nymphenburger Straße 149, 80636 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

POWER -
Magazin für Car- und HiFi-Tuning

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media-Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste ein-
schließlich Web-Page-Auftritte).

Holger Schmatz,
Werner-von-Siemens-Straße 15 b,
24568 Kaltenkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

sQuare-Fashion & Music Magazine
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse und alle sonstigen Medien, einschließlich Ton-,
Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-Dien-
ste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für sonstige
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke
sowie Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

RAe Norton Rose Vieregge,
Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Leben im Alter mit Heimvorteil
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindun-
gen und Titelkombinationen zur Verwendung in allen Medien,
insbesondere für Druckerzeugnisse, Film, Hörfunk, Fernsehen
sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art und in Online- und
Offline-Diensten.

RAe Brehm & v. Moers,
Eysseneckstraße 3, 60322 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Klassisches von Heute
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media-Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste ein-
schließlich Web-Page-Auftritte).

Dr. Heide & Partner GmbH,
Mühlenstraße 51 A, 13129 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 Markengesetz nehmen wir für
unseren Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Ein Tal ruft um Hilfe
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und -zusammenset-
zungen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Film, Fernsehen sowie sonstige elektronische Medien und Netz-
werke einschließlich Off-Line- und On-Line-Dienste sowie für
Bild-, Ton- und Datenträger.

RA Dr. Manfred Schneider,
Schiffstraße 3 a, 78464 Konstanz
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Casual Chill-In
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, Schriftarten, Kom-
binationen, Abkürzungen mit allen Zusätzen für Bild-, Ton-,
Bildton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD, CD-
ROM, CD-I, DVD, Internet, insbesondere auch On- und Off-Line-
Dienste sowie Veranstaltungen und Merchandising in jeder
Form.

RA W.J. Preyer und RAin M. Preyer-Golling,
Aachener Straße 540, 50933 Köln
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NEUMANN · Handbuch für den Pressevertrieb
DISTRIPRESS GAZETTE · Fachzeitschrift für den internationalen Pressevertrieb
WHO IS WHO IN DISTRIPRESS · Das internationale Verzeichnis der Mitgliedsfirmen von Distripress



FAX-NACHRICHT FÜR DEN PRESSE-FACHVERLAG

TELEFAX: 040/570 09 - 300

VON: FIRMA:

NAME:

ANSCHRIFT:

TELEFON: FAX:

E-MAIL:

ICH MÖCHTE EINE TITELSCHUTZANZEIGE AUFGEBEN:
Bitte nehmen Sie den folgenden Text in die nächst erreichbare Nummer

❏ des TITELSCHUTZ ANZEIGER auf.*

❏ des TITELSCHUTZ ANZEIGER mit SOFTWARE TITEL

(Heft Nr. ) auf.*

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in Anspruch für

pro Titel bitte eine Zeile

(Adresse)

Preis pro Titelschutzanzeige im Standardformat: € 150,- (zzgl. MwSt.)
Preis für jeden weiteren Titel innerhalb dieser Anzeige: € 30,- (zzgl. MwSt.).

DATUM UND UNTERSCHRIFT:

* Informationen zu den Alternativen DER TITELSCHUTZ ANZEIGER oder DER TITELSCHUTZ

ANZEIGER mit SOFTWARE TITEL FINDEN SIE IM IMPRESSUM.


